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Prospektbefreiendes Dokument*für das öffentliche Angebot und die Zulassung von neuen A-Aktien aus derAktiendividende 2020vom 14. Juli 2020, ergänzt am 4. September 2020I. ZweckDer ordentlichenDie ordentliche Hauptversammlung der Hamburger Hafenund Logistik Aktiengesellschaft („HHLA“), welche hat am 20. August 2020stattfindet, soll vorgeschlagen werdenbeschlossen, den Bilanzgewinn derHHLA für das Geschäftsjahr 2019 teilweise durch die Zahlung einerDividende in Höhe von € 0,70 je dividendenberechtigte A-Aktie („Brutto-Dividendenanspruch“) an die Aktionäre auszuschütten(„Gewinnverwendungsbeschluss“). Vorstand und Aufsichtsrat der HHLAbeabsichtigen, denDie HHLA ermöglicht ihren Aktionären der HHLA, die A-Aktien halten („A-Aktionäre“) die Möglichkeit einzuräumen, zwischen derLeistung der Dividende (i) ausschließlich in bar („Bardividende“) oder (ii) ineiner zur Begleichung der Steuerschuld für die Dividendenzahlungausreichenden Höhe (pauschal mit 30% angesetzt) in bar und für denverbleibenden Teil der Dividende in Form von A-Aktien der HHLA(„Aktiendividende“) der HHLA oder (iii) für einen Teil der A-Aktien des A-Aktionärs als Bardividende und für den anderen Teil als Aktiendividende zuwählen. Bezogen auf die S-Aktien der HHLA wird kein solches Wahlrechtangeboten.Da der durch den Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung derHHLA am 20. August 2020 entstehendeentstandene Brutto-

Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, HamburgA-AktienWKN: DE000A0S8488ISIN: A0S848
Diese Unterlage stellt kein Angebot zum Verkauf von den hierin genannten Bezugsrechten und A-Aktien der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerikadar. Wertpapiere der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft dürfen in den VereinigtenStaaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung unter dem U.S. Securities Act von 1933 in dergeltenden Fassung registriert und/oder nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von demRegistrierungserfordernis verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Bezugsrechte und die hieringenannten A-Aktien wurden und werden nicht nach dem US Securities Act registriert. DieBezugsrechte und A-Aktien werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder zum Kaufangeboten noch verkauft.

* Dokument gem. Artikel 1 Abs. 4 lit. h), Abs. 5 Unterabs. 1 lit. g) der Verordnung (EU) 2017/1129des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beimöffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregeltenMarkt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG („Prospekt-VO“).



Dividendenanspruch vollständig aus dem sog. ausschüttbaren Gewinn (undnicht aus dem steuerlichen Einlagekonto) der HHLA gezahlt werden wird,unterliegt der Brutto-Dividendenanspruch – unabhängig davon, wie ein A-Aktionär sein Wahlrecht ausübt – grundsätzlich der regulärenDividendenbesteuerung, d.h. es werden Kapitalertragsteuer zzgl.Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer einbehalten. Ein Teilbetrag desBrutto-Dividendenanspruchs in Höhe von € 0,21 je A-Aktie (der„Sockeldividendenanteil“) wird allen A-Aktionären – unabhängig von derAusübung des Wahlrechts – stets in bar ausgeschüttet, damit davon diegeschuldete Kapitalertragsteuer (zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf.Kirchensteuer) einbehalten und an die Steuerbehörden abgeführt werden kann(ein nicht an die Steuerbehörden abzuführender Restbetrag („SteuerlicherRestbetrag“) des Sockeldividendenanteils wird an den A-Aktionär in barausgezahlt). Nur der verbleibende Teilbetrag des Brutto-Dividendenanspruchsin Höhe von € 0,49 je A-Aktie („Anteiliger Dividendenanspruch“) kannnach Wahl des A-Aktionärs im Rahmen der Kapitalerhöhung als Sacheinlagezum Bezug von neuen A-Aktien eingebracht werden (siehe dazu insbesondereauch unter III.4).Die für die Aktiendividende benötigten neuen A-Aktien sollen durch teilweiseAusnutzung des Genehmigten Kapitals I gemäß § 3 Abs. 4 der Satzung derHHLA geschaffen werden. Als Sacheinlage sollen die durch denGewinnverwendungsbeschluss entstehendenentstandenen AnteiligenDividendenansprüche derjenigen A-Aktionäre eingebracht werden, die sichfür die Aktiendividende entscheiden.Dieses Dokument ist zur Erfüllung der Anforderungen der Artikel 1 Abs. 4lit. h), Abs. 5 Unterabs. 1 lit. g) Prospekt-VO erstellt, wonach eine Pflicht zurVeröffentlichung eines Prospekts für das öffentliche Angebot und dieZulassung zum Handel an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats derEuropäischen Union von an die vorhandenen Aktieninhaber ausgeschütteteDividenden in Form von Aktien derselben Gattung wie die Aktien, für diesolche Dividenden ausgeschüttet werden, nicht besteht, sofern ein Dokumentzur Verfügung gestellt wird, das Informationen über Anzahl und Art derAktien enthält und in dem die Gründe und Einzelheiten des Angebotsdargelegt werden („Prospektbefreiendes Dokument“). DasProspektbefreiende Dokument wird weder einer Behörde oder vergleichbarenStelle vorgelegt noch von einer Behörde oder vergleichbaren Stelle geprüftoder gebilligt. Die Frankfurter Wertpapierbörse und die HanseatischeWertpapierbörse Hamburg werden die A-Aktien jedoch nur zum Handel amgeregelten Markt zulassen, wenn dieses Prospektbefreiende Dokument diegesetzlich erforderlichen Angaben enthält.Die Bezugsrechte und die hierin genannten A-Aktien dürfen nicht anPersonen in den Vereinigten Staaten von Amerika verkauft, angeboten,verpfändet oder übertragen werden und es wird keine Auslieferung oderEmission der A-Aktien der Hamburger Hafen und LogistikAktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika geben.Bezugsrechte und Aktien der Hamburger Hafen und LogistikAktiengesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach
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vorheriger Registrierung unter dem U.S. Securities Act von 1933 in dergeltenden Fassung registriert und/oder ohne vorherige Registrierung nuraufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nachdessen Vorschriften verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Eine solcheRegistrierung unter dem U.S. Securities Act von 1933 findet nicht statt.II. GründeDie Möglichkeit, zwischen einer Bardividende und einer Dividende in Formvon Aktien zu wählen, ist international verbreitet und wird auch von immermehr börsennotierten Gesellschaften in Deutschland angeboten. DasWahlrecht verschafft hier dem A-Aktionär eine einfacheReinvestitionsmöglichkeit der Dividende in A-Aktien der HHLA, soweit diesenicht zur Begleichung der Steuerschuld in bar ausgeschüttet wird. Soweit derA-Aktionär die Aktiendividende wählt, kann er ohne den Einsatz zusätzlicherfinanzieller Mittel vermeiden, dass sich sein prozentualer Anteil an der HHLAinfolge der Bezugsrechtskapitalerhöhung verringert. Für die HHLA verringertsich der Barmittelabfluss durch die ansonsten zu leistende Dividendenzahlungin dem Umfang der Anteiligen Dividendenansprüche, die die A-Aktionäre indie HHLA reinvestieren und für die sie anstelle der Bardividende neue A-Aktien erhalten.III. Einzelheiten1. Derzeitiges Grundkapital und Aktien der HHLADas Grundkapital der HHLA beträgt zum 144. JuliSeptember 2020€ 72.753.334,00 und ist eingeteilt in 72.753.334 auf den Namen lautendeStückaktien (Aktien ohne Nennwert) mit einem anteiligen Betrag desGrundkapitals von € 1,00 je Stückaktie, davon 70.048.834 A-Aktien und2.704.500 S-Aktien.Die HHLA ist in die Teilkonzerne Hafenlogistik und Immobilien gegliedert(vgl. § 2 Abs. 3 der Satzung der HHLA). Die dem Teilkonzern Hafenlogistikzugeordneten und an der Börse notierten A-Aktien bilden eine Beteiligung amErgebnis und Vermögen dieser Geschäftsaktivitäten ab (vgl. § 4 Abs. 1 derSatzung der HHLA). Der Teilkonzern Immobilien umfasst die nichthafenumschlagspezifischen Immobilien der HHLA (vgl. § 2 Abs. 3 i.V.m.§ 31 der Satzung der HHLA). Die Entwicklung und das wirtschaftlicheErgebnis des Teilkonzerns Immobilien werden von den S-Aktien abgebildet(vgl. § 4 Abs. 1 der Satzung der HHLA). Die S-Aktien werden nicht an derBörse gehandelt und befinden sich vollständig im Eigentum der Freien undHansestadt Hamburg.Die bestehenden A-Aktien der HHLA sind in mehreren Globalurkundenverbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760Eschborn (die „Clearstream“), hinterlegt sind. Gemäß § 5 Abs. 2, Satz 1 derSatzung der HHLA ist der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrerAnteile ausgeschlossen, soweit nicht eine Verbriefung nach den Regeln
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erforderlich ist, die an einer Börse gelten, an der die A-Aktien zugelassensind.Die bestehenden A-Aktien der HHLA sind zum Handel im regulierten Marktan der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg und der FrankfurterWertpapierbörse, dort im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiterenZulassungsfolgepflichten (Prime Standard), zugelassen.Sämtliche ausgegebenen A-Aktien sind mit gleichen Rechten ausgestattet undgewähren insbesondere eine Stimme in der Hauptversammlung der HHLA.Die A-Aktien der HHLA sind frei übertragbar.Bekanntmachungen der HHLA erfolgen satzungsgemäß durchVeröffentlichung im Bundesanzeiger, sofern nicht gesetzlich zwingend eineandere Bekanntmachungsform vorgeschrieben ist. Mitteilungen, die dieAktien der HHLA betreffen, werden ebenfalls im Bundesanzeigerbeziehungsweise gegebenenfalls über zur Verbreitung im EuropäischenWirtschaftsraum geeignete Medien bekannt gegeben.Zahlstelle im Sinne von § 48 Abs. 1 Nr. 4 WpHG ist die COMMERZBANKAktiengesellschaft.2. Bezugsrechtskapitalerhöhunga) Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Sacheinlage aus GenehmigtemKapital IVorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, die neuen A-Aktien, die Gegenstanddieses Prospektbefreienden Dokuments sind und die bei derBezugsrechtskapitalerhöhung mittels Einbringung der AnteiligenDividendenansprüche ausgegeben werden sollen, durch teilweise Ausnutzungdes Genehmigten Kapitals I zu schaffen. Aus Gründen der Zweckmäßigkeitwird für die Abwicklung der Bezugsrechtskapitalerhöhung dieCOMMERZBANK Aktiengesellschaft, Kaiserstraße 16, 60311 Frankfurt amMain („COMMERZBANK“) eingeschaltet (mittelbares Bezugsrecht).Jeder A-Aktionär kann sein Bezugsrecht auf neue A-Aktien nur in der Weiseausüben, dass er innerhalb der Bezugsfrist der COMMERZBANK alsfremdnützige Treuhänderin nach den Maßgaben des Bezugsangebots seineAnteiligen Dividendenansprüche abtritt und sie zugleich beauftragt undermächtigt, eine auf die abgetretenen Anteiligen Dividendenansprücheentfallende Anzahl neuer A-Aktien im eigenen Namen für Rechnung des A-Aktionärs zu zeichnen. Die Zeichnung durch die COMMERZBANK erfolgtzu dem noch festzulegendenuntenstehenden Bezugsverhältnis undBezugspreis. Nach der Zeichnung der neuen A-Aktien und der Eintragung derDurchführung der Bezugsrechtskapitalerhöhung in das Handelsregister wirddie COMMERZBANK den A-Aktionären die so bezogenen neuen A-Aktienübertragen. Eventuell zum Bezug von neuen A-Aktien nicht benötigteAnteilige Dividendenansprüche oder Teile davon wird die COMMERZBANKmit Hilfe der Depotbanken an die A-Aktionäre zurückabtreten. Die
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COMMERZBANK ist auch gegenüber der HHLA zu diesem Vorgehenverpflichtet.b) Bezugsfrist/-stelleDie Bezugsfrist wird voraussichtlich vom 21. August 2020 abVeröffentlichung des Bezugsangebots bis zum 7. September 2020 bis 18:00Uhr (MESZ) (einschließlich) laufen. Nicht fristgemäß ausgeübte Bezugsrechteverfallen ersatzlos – in diesem Fall erhält der A-Aktionär die Dividende inbar.Bezugsstelle ist die COMMERZBANK.c) Grundlagen der Festlegung von Bezugsverhältnis/Bezugspreis;RestausgleichDer Vorstand wirdhat das Bezugsverhältnis, d.h. die Anzahl der A-Aktien, dieein Bezugsrecht für eine volle neue A-Aktie gewähren, und den Bezugspreis,d.h. den Wert, den ein A-Aktionär in die HHLA einlegen muss, um eine neueA-Aktie zu beziehen, nicht bei der Veröffentlichung des Bezugsangebotsfestlegenfestgelegt, sondern zunächst nur die Grundlagen der Festlegungbekannt machenbekanntgemacht.Der Bezugspreis und das Bezugsverhältnis werden voraussichtlichwurden amdrittletzten Tag der Bezugsfrist, d.h. am 4. September 2020, imBundesanzeiger sowie auf der Internetseite der HHLA(www.hhla.de/aktiendividende) veröffentlicht werden.Grundlage der Berechnung des Bezugsverhältnisses und des Bezugspreisesistwar der volumengewichtete Durchschnittskurs der A-Aktien der HHLA inEuro im Xetra-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten dreiHandelstagen vor dem Tag der Festsetzung des Bezugspreises(„Referenzpreis“), d.h. voraussichtlich vom 1. bis 3. September 2020. DerReferenzpreis betrug € 15,7368.Das Bezugsverhältnis wirdentspricht dem Verhältnis des Ergebnisses derDivision des Referenzpreises durch den Nominalbetrag eines AnteiligenDividendenanspruchs der A-Aktionäre (€ 0,49), abzüglich eines von derHHLA im Bezugsangebot festzulegenden Abschlags von voraussichtlichen3,0 % bezogen auf dieses Ergebnis und sodann abgerundet auf eineDezimalstelle nach dem Komma, zu einer neuen A-Aktie entsprechen(„Bezugsverhältnis“). Das Bezugsverhältnis entspricht daher 31,1 : 1.Der Bezugspreis entspricht dem Bezugsverhältnis multipliziert mit demNominalbetrag eines Anteiligen Dividendenanspruchs der A-Aktionäre(€ 0,49) („Bezugspreis“), d.h. 15,239.A-Aktionäre, bei denen die Anzahl der Anteiligen Dividendenansprüche oderTeile von Anteiligen Dividendenansprüchen, für die eine Dividende in neuenA-Aktien gewählt wurde, nicht für den Erhalt jeweils einer (weiteren) vollenneuen A-Aktie ausreichen, erhalten diesen Teil ihrer Dividende in barausgezahlt (der „Restausgleich“). Die Höhe des Restausgleichs ergibt sichaus der Multiplikation der Anzahl der Anteiligen Dividendenansprüche bzw.
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der Teile von Anteiligen Dividendenansprüchen, die nicht für den Erwerbeiner (weiteren) vollen A-Aktie ausreichen, mit dem Nominalbetrag einesAnteiligen Dividendenanspruchs (€ 0,49), abgerundet auf volle Cent-Beträge.Etwaige kaufmännische Rundungen, die Clearstream und/oder dieDepotbanken aus abwicklungstechnischen Gründen vornehmen, bleibenunberührt und erfolgen weder auf Rechnung der HHLA noch auf Rechnungder COMMERZBANK.Die Berechnung des Bezugsverhältnisses und des Bezugspreises soll anhandnachstehender Beispielrechnung bei einem fiktiven Referenzpreis von €15,00 verdeutlicht werden:·Fiktives Bezugsverhältnis:·Referenzpreis € 15,00 geteilt durch den Nominalbetrag einesAnteiligen Dividendenanspruchs (€ 0,49), abzüglich 3 %,abgerundet auf eine Dezimalstelle nach dem Komma = 29,6.·Das fiktive Bezugsverhältnis ist daher: 29,6 : 1, d.h. je 29,6bestehender A-Aktien kann eine neue A-Aktie erworbenwerden.·Fiktiver Bezugspreis:·Bezugsverhältnis (29,6) multipliziert mit dem Nominalbetrag einesAnteiligen Dividendenanspruchs (€ 0,49) = 14,504.·Der fiktive Bezugspreis ist daher: € 14,504, d.h. pro neuer A-Aktiemuss ein A-Aktionär Anteilige Dividendenansprüche in Höhevon € 14,504 einliefern.·Fiktiver Restausgleich:Hat ein A-Aktionär Anteilige Dividendenansprüche bspw. aus 30 A-Aktien abgetreten, ergibt sich nach dieser Beispielrechnung, dass er0,4 Anteilige Dividendenansprüche zu viel abgetreten hat. 0,4Anteilige Dividendenansprüche entsprechen einem Nominalbetrag von€ 0,196 (0,4 x € 0,49 = € 0,196). Dieser Betrag wird sodann auf einenBetrag mit vollen Cent (€ 0,19) abgerundet und dem A-Aktionär in barausgezahlt werden. Im vorliegenden Beispiel erhält der A-Aktionäralso für 30 Anteilige Dividendenansprüche eine neue A-Aktie und €0,19 in bar. Die Rundungsdifferenz (von € 0,006) kommt nicht zurAuszahlung.d) Ausstattung der neuen A-AktienDie neuen A-Aktien, die Gegenstand dieses Prospektbefreienden Dokumentssind, werden nach dem Ende der Hauptversammlung am 20. August2020Bezugsfrist geschaffen werden. Sie werden dann mit den gleichenRechten ausgestattet sein wie die bestehenden A-Aktien der HHLA und keinedarüber hinausgehenden Rechte oder Vorteile vermitteln. Jede neue A-Aktiegewährt in der Hauptversammlung der HHLA eine Stimme. Beschränkungendes Stimmrechts bestehen – außer in bestimmten gesetzlich geregelten Fällen
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– nicht. Es gibt keine unterschiedlichen Stimmrechte für bestimmte A-Aktionäre der HHLA.Die neuen A-Aktien werden mit voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem1. Januar 2020 ausgestattet sein. An einem etwaigen Liquidationserlös nehmendie neuen A-Aktien entsprechend ihrem rechnerischen Anteil am Grundkapitalteil. Die neuen A- Aktien werden frei übertragbar sein.Die neuen A-Aktien werden in einer Globalurkunde ohneInhaberglobalgewinnanteilsschein verbrieft und bei Clearstream hinterlegt.Die Lieferung der neuen A-Aktien wird durch Girosammelgutschrift erfolgen.e) Depot- und börsenmäßige BehandlungDie Anteiligen Dividendenansprüche und die damit untrennbar verbundenenBezugsrechte aus den bestehenden A-Aktien der HHLA, die sämtlich inGirosammelverwahrung gehalten werden, werden voraussichtlichwurden am25. August 2020 nach dem Stand vom 24. August 2020, abends 24:00 Uhr(Record Tag) durch Clearstream den Depotbanken automatisch zugebucht.Die Buchung des Anteiligen Dividendenanspruchs (ISIN DE000A289VH0 /WKN A28 9VH) verkörpert zugleich die entsprechenden Bezugsrechte.Vom voraussichtlich 21. August 2020 an werdenwurden die bestehenden A-Aktien der HHLA im regulierten Markt der Wertpapierbörse in Frankfurt amMain und der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg „ex Dividende“ undfolglich auch „ex Bezugsrecht“ notiert. Die Bezugsrechte werdensind zwarübertragbar sein, jedoch nur gemeinsam mit dem AnteiligenDividendenanspruch, weil das Bezugsrecht nur bei Übertragung desentsprechenden Anteiligen Dividendenanspruchs ausgeübt werden kann. Einbörsenmäßiger Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen.f) Maximale/minimale Zahl der angebotenen A-AktienDie maximale Zahl der neuen A-Aktien, die durch dieBezugsrechtskapitalerhöhung geschaffen werden, steht derzeit noch nicht fest.Sie hängt sowohl davon ab, wie viele A-Aktionäre ihr Wahlrecht ausüben, alsauch von dem (noch offenen) Bezugsverhältnis.Sofern sich kein A-Aktionär für die Dividende in Form von A-Aktienentscheiden sollte, würden keine neuen A-Aktien ausgegeben werden. DieFreie und Hansestadt Hamburg als mittelbare Mehrheitsaktionärin der HHLAhat beschlossen, das Dividendenwahlrecht zu unterstützen. Die städtischeHoldinggesellschaft HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- undBeteiligungsmanagement mbH wird das Wahlrecht daher  fürfür sämtliche vonihr gehaltene A-Aktien zugunsten der Aktiendividende  ausübenausüben.Sollten sich sämtliche A-Aktionäre mit ihrem gesamten A-Aktienbestand fürdie Aktiendividende entscheiden, dann würde bei den derzeitig 70.048.834dividendenberechtigten A-Aktien und bei einem Bezugsverhältnis vonbeispielsweise 29,6 : 1 (und unterstellt, alle A-Aktionäre halten einganzzahliges Mehrfaches von 29,631,1 A-Aktien) maximal eine Anzahl von2.366.5142.252.374 neuen A-Aktien geschaffen werden.
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In jedem Fall wird nur der Anteilige Dividendenanspruch als Sacheinlagegegen die Ausgabe neuer A-Aktien eingebracht, da stets derSockeldividendenanteil in bar ausgezahlt wird, um die entstehendeSteuerschuld in Bezug auf den Brutto-Dividendenanspruch begleichen zukönnen.3. Kosten und Nutzen des Angebots für die HHLADer HHLA werden durch die Bezugsrechtskapitalerhöhung keine neuenBarmittel zufließen. Einlagegegenstand bei der Kapitalerhöhung werden dieAnteiligen Dividendenansprüche der A-Aktionäre sein, die sich für dieAktiendividende entschieden haben. Da die HHLA Schuldnerin der AnteiligenDividendenansprüche ist, erlischt die jeweilige Zahlungspflicht insoweit durchdie Einbringung (Konfusion).Jeder Anteilige Dividendenanspruch, den ein A-Aktionär durch dieCOMMERZBANK in die HHLA einbringt, reduziert mithin dieVerbindlichkeiten der HHLA gegenüber ihren A-Aktionären. Aufgrund desvorgeschlagenen Gewinnverwendungsbeschlusses wirdist die HHLA zurZahlung von insg. € 54.713.633,80 (davon entfallen auf die A-Aktieninsgesamt € 49.034.183,80) verpflichtet sein. Je mehr A-Aktionäre dieAktiendividende wählen, desto weniger Barmittel muss die HHLA aus ihremVermögen an die A-Aktionäre ausschütten. Sollten bspw. sämtlicheAnteiligen Dividendenansprüche in die HHLA eingebracht werden, müsste dieHHLA die Dividende nur in Höhe des Sockeldividendenanteils je A-Aktie inbar zahlen. Die Dividende auf S-Aktien wird ferner ausschließlich in barausgezahlt; ein Wahlrecht besteht insoweit nicht.Von diesen Ersparnissen für die HHLA sind die Kosten für die Durchführungder Aktiendividende in Abzug zu bringen. Diese belaufen sich, einschließlichder an die die Transaktion begleitende COMMERZBANK zu zahlendenVergütung, auf voraussichtlich rund € 450.000,00 (netto).4. Einzelheiten zur Ausübung des Wahlrechtsa) Berechtigte A-AktionäreDas Wahlrecht bezüglich der Leistung der Dividende als Bardividende oderals Aktiendividende sowie als Bar- und Aktiendividende besteht für alle A-Aktionäre der HHLA, die am 20. August 2020, abends 24:00 Uhr, Eigentümervon auf den Namen lautenden A-Aktien der HHLA sindwaren und diese nichtbereits vorher verkauft haben. Diese A-Aktionäre erhaltenerhielten dieAnteiligen Dividendenansprüche, mit denen die Bezugsrechte untrennbarverbunden sind.b) Ausübung des WahlrechtsDie A-Aktionäre müssen das Wahlrecht nicht für alle ihre A-Aktieneinheitlich ausüben, sondern können für jede A-Aktie frei entscheiden, ob sieden dafür gewährten Anteiligen Dividendenanspruch in bar oder in neuen A-
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Aktien erhalten wollen. Dies gilt auch, soweit sich die A-Aktien in einemeinzigen Depot befinden.A-Aktionäre, die ihr Wahlrecht ausgeübt haben, können diese einmalgetroffene Wahl nicht widerrufen. Damit haben A-Aktionäre folgendeWahlmöglichkeiten, die nachfolgend näher ausgeführt werden:· Sie können sich für die Bardividende entscheiden (siehe aa));· Sie können sich für die Aktiendividende entscheiden, wobei zubeachten ist, dass stets ein Teil der Dividendenzahlung zurBegleichung der Steuerschuld in bar ausgeschüttet wird (siehe bb));· Sie können sich für einen Teil ihrer A-Aktien für die Bardividendeund für den anderen Teil ihrer A-Aktien für die Aktiendividendeentscheiden (siehe cc)).Da die Dividende aus dem sog. ausschüttbaren Gewinn (und nicht aus demsteuerlichen Einlagekonto) der HHLA gezahlt wird, unterliegt dieAuszahlung, unabhängig von der Ausübung des Wahlrechts durch A-Aktionäre, der regulären Dividendenbesteuerung, d.h. Kapitalertragsteuerzzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer sind einzubehalten.aa) Einzelheiten zur Wahl der Dividende in barA-Aktionäre, die ihre Dividende in bar erhalten wollen, brauchen nichts zuunternehmen. In diesem Fall erhält der A-Aktionär nach Ende der Bezugsfristund einer Abwicklungsdauer voraussichtlich am 15. September 2020 (sieheauch den voraussichtlichen Zeitplan für die Aktiendividende 2020 unter 6.)die Dividende als Barauszahlung abzüglich der einzubehaltendenKapitalertragsteuer (zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer).Aufgrund der Möglichkeit, die Dividende als Aktiendividende zu erhalten,weist die Abwicklung der Auszahlung der ausschließlichen Bardividende diefolgende Besonderheit auf: Damit auch A-Aktionäre, die sich für dieAktiendividende entscheiden, keine neuen Barmittel aufbringen müssen, umdie mögliche Steuerpflicht hinsichtlich der Dividende zu erfüllen, erhält auchjeder A-Aktionär, der die Dividende ausschließlich als Bardividende erlangenmöchte, diese abwicklungstechnisch in Form von zwei Geldbuchungen. ImRahmen der ersten Buchung wird der Sockeldividendenanteil in Höhe von€ 0,21 je A-Aktie abzüglich der einzubehaltenden Kapitalertragsteuer (zzgl.Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer) übertragen. Im Rahmen derzweiten Buchung, die wie die erste Buchung voraussichtlich am15. September 2020 erfolgen wird, wird der Betrag in Höhe von € 0,49 netto,also ohne weitere Abzüge, je A-Aktie ausbezahlt, da die Kapitalertragsteuer(zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer) auf den Brutto-Dividendenanspruch pro Stückaktie bereits im Rahmen der ersten Buchungeinbehalten wird.bb) Einzelheiten zur Wahl der AktiendividendeA-Aktionäre, die ihre Dividende in neuen A-Aktien erhalten möchten, müssendies ihrer Depotbank bis spätestens 7. September 2020 während der üblichen
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Geschäftszeiten, spätestens jedoch bis 18:00 Uhr (MESZ) mitteilen. Dafür istein bei den Depotbanken erhältliches Formblatt (die „Bezugs- undAbtretungserklärung“) zu nutzen. Auf diesem Formblatt können die A-Aktionäre angeben, wie viele Bezugsrechte sie ausüben möchten, d.h. wieviele Anteilige Dividendenansprüche sie an die COMMERZBANK abtretenmöchten, um dafür neue A-Aktien zu beziehen.Da die Dividendenzahlung auch bei der letztlichen Gewährung von A-Aktiender Kapitalertragsbesteuerung unterliegt, erhält der A-Aktionär auch in diesemFall eine Barauszahlung in Höhe des Sockeldividendenanteils. DerSockeldividendenanteil ist erforderlich, damit die Kapitalertragsteuer, zzgl.Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer, je bestehende A-Aktieeinbehalten und an die Steuerbehörden abgeführt werden kann. Ein möglicherSteuerlicher Restbetrag wird dem Konto des A-Aktionärs gutgeschrieben; u.U.wird der Sockeldividendenanteil vollständig dem Konto des A-Aktionärsgutgeschrieben (insb. bei Vorliegen eines Freistellungsauftrags in dererforderlichen Höhe). Diese Zahlung erfolgt voraussichtlich am 15. September2020. Der Anteilige Dividendenanspruch wird an die COMMERZBANKabgetreten und dient dem Bezug neuer A-Aktien. Dies bedeutet, dass der A-Aktionär, der sich für die Dividende in A-Aktien entscheidet, aus steuerlichenGründen stets eine teilweise Barauszahlung zur Begleichung der Steuerschulderhält, damit davon die geschuldete Kapitalertragsteuer (zzgl.Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer) einbehalten und an dieSteuerbehörden abgeführt werden kann; ein Wahlrecht, ausschließlich A-Aktien der HHLA (ohne Barausschüttung zur Begleichung der Steuerpflicht)zu beziehen, besteht nicht.Die Abtretung der Anteiligen Dividendenansprüche durch die A-Aktionäreerfolgt an die COMMERZBANK als fremdnützige Treuhänderin. DieCOMMERZBANK wird die abgetretenen Anteiligen Dividendenansprücheals Sacheinlage an die HHLA übertragen und eine entsprechende Zahl neuerA-Aktien im eigenen Namen für Rechnung der A-Aktionäre zeichnen. Nachder Entstehung der neuen A-Aktien durch Eintragung in das Handelsregisterwird die COMMERZBANK dem jeweiligen A-Aktionär die ihm zustehendenA-Aktien übertragen. Die neuen A-Aktien werden voraussichtlich am17. September 2020 an die Depotbanken geliefert.Die HHLA wird die Leistungen der Depotbanken mit einer Zahlung in Höhevon € 0,75 pro Depotkunde sowie weiteren € 3,00 pro Depotkunde, der sichfür die Dividende in Form von A-Aktien entscheidet, vergüten. Bei der Wahlder Dividende in neuen A-Aktien können darüber hinaus weitereDepotbankprovisionen anfallen, die weder die HHLA noch dieCOMMERZBANK übernehmen werden. Die A-Aktionäre werden gebeten,sich wegen der Einzelheiten bzgl. der Kosten vorab bei ihrer Depotbank zuerkundigen. Die COMMERZBANK wird für die Abwicklung desBezugsrechts in ihrer Funktion als Bezugsstelle keine zusätzliche Provisionvon den A-Aktionären der HHLA verlangen.cc) Einzelheiten zur Wahl der teilweisen Aktiendividende undteilweisen Bardividende
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Entscheidet sich ein A-Aktionär für einen Teil seiner A-Aktien für dieBardividende und für die restlichen seiner A-Aktien für die Aktiendividende,gelten die vorstehenden Ausführungen (bbaa) und ccbb)) entsprechend für denjeweiligen Teil.5. Zulassung der neuen A-Aktien zum Handel an der BörseDie neuen A-Aktien werden bei der Lieferung an die A-Aktionäre zum Handelim regulierten Markt an der Wertpapierbörse Frankfurt am Main und derHanseatischen Wertpapierbörse Hamburg sowie zum Teilbereich desregulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten an der FrankfurterWertpapierbörse (Prime Standard) zugelassen und in die bestehendenNotierungen an diesen Börsen einbezogen sein.6. Voraussichtlicher Terminplan· 19. August 2020 Grundsatzbeschluss zur Kapitalerhöhung durch denVorstand (vorbehaltlich des Dividendenbeschlussesder Hauptversammlung).· 19. August 2020 Grundsatzbeschluss zur Kapitalerhöhung durch denAufsichtsrat bzw. dessen Finanzausschuss(vorbehaltlich des Dividendenbeschlusses derHauptversammlung).· 20. August 2020 Hauptversammlung der HHLA.· ab 21. August 2020 Handel der A-Aktie der HHLA ex Dividende.· 21. August 2020 Veröffentlichung des Bezugsangebots undanschließend Beginn der Bezugsfrist.· 25. August 2020 Einbuchung der Dividendenansprüche in die Depotsder A-Aktionäre.· 4. September 2020 Bekanntgabe des Bezugspreises und desBezugsverhältnisses.· 7. September 2020,18:00 Uhr Ende der Bezugsfrist.· 11. September 2020 Bekanntgabe der Annahmequote derAktiendividende.· 11. September 2020 Konkretisierungsbeschluss zur Kapitalerhöhungdurch den Vorstand und den Aufsichtsrat bzw.dessen Finanzausschuss.· 15. September 2020 Auszahlung (i) der Bardividende, (ii) desRestausgleichs sowie (iii) des etwaigen SteuerlichenRestbetrags.· 15. September 2020 Entstehung der neuen A-Aktien durch Eintragung imHandelsregister.
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· 15. September 2020 Zulassung der neuen A-Aktien zum reguliertenMarkt an den Börsen Hamburg und Frankfurt amMain (Prime Standard).· 17. September 2020 Erster Handelstag; Einbeziehung der neuen A-Aktienin existierende Notierung.· 17. September 2020 Übertragung der neuen A-Aktien an die A-Aktionäre.7. Steuerliche BehandlungDie nachfolgende überblicksartige Darstellung der steuerlichenBehandlung der Dividende erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit undersetzt nicht die persönliche Beratung durch einen Steuerberater2†Steuerliche Behandlung der Ausschüttung in bar und derAktiendividendeDie Kapitalertragsteuer wird einbehalten (i) von dem inländischenKreditinstitut, dem inländischen Finanzdienstleistungsinstitut, deminländischen Wertpapierhandelsunternehmen oder der inländischenWertpapierhandelsbank, welche die Aktien verwahrt oder verwaltet und dieKapitalerträge auszahlt oder gutschreibt oder die Kapitalerträge an eineausländische Zahlstelle auszahlt, oder (ii) von der Wertpapiersammelbank,welcher die Aktien zur Sammelverwahrung anvertraut wurden, wenn sie dieKapitalerträge an eine ausländische Stelle auszahlt.Die Kapitalertragsteuer beträgt einschließlich Solidaritätszuschlag 26,375 %auf die gesamte Dividende (Aktiendividende und/oder Bardividende). Soweitdie Aktionäre kirchensteuerpflichtig sind, erhöht sich die Steuerlast. DieKirchensteuer wird ebenfalls einbehalten, es sei denn, die Aktionäre haben derWeitergabe ihrer Daten an das Bundeszentralamt für Steuern widersprochen(Sperrvermerk). Die Höhe des Kirchensteuereinbehalts ist abhängig von derReligionszugehörigkeit des Aktionärs und seinem Wohnsitz.Die Kapitalertragsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag zuzüglich ggf.Kirchensteuer ist auch bei Wahl der Aktiendividende durch die Auszahlungdes Sockeldividendenanteils abgedeckt. Die auszahlenden Stellen können dieKapitalertragsteuer, die auf den gesamten Dividendenanspruch anfällt, vondiesem Betrag einbehalten und an das zuständige Finanzamt abführen. Derverbleibende Differenzbetrag ist den Aktionären gutzuschreiben.
2 Die steuerlichen Ausführungen umfassen den Standardfall, dass eine natürliche, in Deutschlandunbeschränkt steuerpflichtige Person, die die A-Aktien im steuerlichen Privatvermögen hält, dieDividende bezieht und von ihr keine Freistellungs- oder Nichtveranlagungsbescheinigung vorgelegtwurde. A-Aktionäre sollten ihre Steuerberater und Rechtsanwälte zu Rate ziehen, um sich überbesondere Rechtsfolgen Auskunft geben zu lassen, die aus der jeweils für sie persönlichen Situationund anwendbaren Rechtsordnung erwachsen können.



Ausnahmen von dem Einbehalt der Kapitalertragsteuer (einschließlichSolidaritätszuschlag und eventuell Kirchensteuer) sind unter bestimmtenVoraussetzungen wie z.B. Freistellungsbescheinigungen undNichtveranlagungsbescheinigungen möglich.Die Kapitalertragsteuer entsteht steuerlich sowohl für die ausschließlicheBardividende als auch für die Aktiendividende sowie für die Alternative mitteilweiser Bardividende und Aktiendividende voraussichtlich im Zeitpunkt desZuflusses der Kapitalerträge.8. Bedingung der Durchführung der AktiendividendeVorstand und Aufsichtsrat weisen darauf hin, dass sie die Aktiendividende nuranbieten und durchführen werden, wenn sie dies nach pflichtgemäßerBeurteilung unter Beachtung der Interessen der HHLA und ihrer Aktionäre alssinnvoll erachten. Bei dieser Entscheidung werden insbesondere dieEntwicklung des A-Aktienkurses der HHLA und des Marktumfelds sowie dietechnische Durchführung berücksichtigt. Sollten sich Vorstand undAufsichtsrat gegen die weitere Durchführung der Aktiendividendeentscheiden, wird das Wahlrecht für die Auszahlung der Dividende in A-Aktien für A-Aktionäre nicht bestehen bzw. entfallen und die Dividende fürdas Geschäftsjahr 2019 würde ausschließlich in bar ausgezahlt werden. DieAuszahlung der Dividende würde dann unverzüglich nach einer solchenEntscheidung vorgenommen werden, spätestens aber am 15. September 2020.Eine Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Schaffung neuer A-Aktien würde dannnicht durchgeführt werden.9. Nachreichen von weiteren Informationen; AktualisierungenDie in diesem Erforderliche Aktualisierungen des ProspektbefreiendenDokument noch offen gelassenen Einzelheiten, insbesondere dasBezugsverhältnis und der Bezugspreis, werden im Bundesanzeiger undDokuments werden auf der Website der HHLA unterwww.hhla.de/aktiendividende veröffentlicht. Erforderliche Aktualisierungendes Prospektbefreienden Dokuments werden auf der vorgenanntenInternetseite veröffentlicht.
Hamburg, den 144. JuliSeptember 2020
Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaftgez. der Vorstand
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